
S e i t e  | 1

Herausgeber:
Stadt Bornheim, Der Bürgermeister, Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Redaktion & Kontakt: Pressestelle, 02222 945-235, pressestelle@stadt-bornheim.de

Das Amtsblatt der Stadt Bornheim erscheint nach Bedarf und ist einzeln zu beziehen. Es
liegt im Rathaus, Rathausstraße 2, 53332 Bornheim, aus und ist online unter
www.bornheim.de/amtsblatt verfügbar. Gegen Gebühr kann das Amtsblatt auch per Post
zugeschickt werden oder kostenlos per E-Mail.

Wenn höhere Gewalt oder andere unabwendbare Ereignisse die Veröffentlichung in dieser
Form verhindern, hängt die Stadt die Bekanntmachung im Aushangkasten vor dem
Haupteingang des Rathauses aus. Sollte auch dies nicht möglich sein, erfolgt die
Bekanntmachung in der Bürgerhalle im Rathaus oder an der Rathaustür.

Amtsblatt
der Stadt Bornheim

57. Jahrgang ausgegeben in Bornheim am 11.03.2026 Nr. 4

Inhaltsangabe

1. Bekanntmachung des Gutachterausschusses für
Grundstückswerte im Rhein-Sieg-Kreis und in der Stadt Troisdorf:
Aktuelle Bodenrichtwerte und Immobilienrichtwerte 2026, S. 2

2. Bekanntmachung Bezirksregierung Köln: Flurbereinigung Mondorf,
Az: 33.44 - 5 16 02 - Feststellung der Ergebnisse der
Wertermittlung, S. 3-4

3. Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft für den
Gemeinschaftlichen Jagdbezirk Bornheim: Verwendung der
Jagdpacht 2026, S. 4



S e i t e  | 2

Aktuelle Bodenrichtwerte und Immobilienrichtwerte 2026

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Rhein-Sieg-Kreis und in der
Stadt Troisdorf hat nach § 196 Baugesetzbuch (Neubekanntmachung vom 03.11.2017 -
BGBl I S. 3634), gemäß den §§ 13 - 17 der Verordnung über die Grundsätze für die
Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen
Daten (Immobilienwertermittlungsverordnung - ImmoWertV) vom 14.07.2021 (BGBl. I S.
2805) und laut den §§ 37 und 38 der Verordnung über die amtliche Grundstückswert-
ermittlung Nordrhein-Westfalen (Grundstückswertermittlungsverordnung Nordrhein-
Westfalen - GrundWertVO NRW) vom 08.12.2020 (GV. NRW. 2020 S. 1186)
Bodenrichtwerte und Immobilienrichtwerte zum 01.01.2026 ermittelt und am 10.02.2026 für
die folgenden Gemeinden und Städte beschlossen:

Gemeinde: Alfter, Eitorf, Much, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichteroth, Swisttal,
Wachtberg, Windeck

Stadt: Bad Honnef, Bornheim, Hennef (Sieg), Königswinter, Lohmar, Meckenheim,
Niederkassel, Rheinbach, Sankt Augustin, Siegburg, Troisdorf

Die Bodenrichtwerte und Immobilienrichtwerte sind ab sofort kostenfrei im Internet
einsehbar. Unter der Internetadresse www.boris.nrw.de kann nach Eingabe von
Gemeinde/Stadt, Straßenname und Hausnummer ein Kartenausschnitt mit der Darstellung
der aktuellen    Bodenrichtwerte und Immobilienrichtwerte sowie die zugehörigen
beschreibenden Merkmale abgerufen werden. Bodenrichtwerte sind aus Kaufpreisen
ermittelte durchschnittliche      Bodenwerte innerhalb eines Gebietes. Sie sind bezogen auf
den Quadratmeter Grundstücksfläche eines Grundstücks mit einem definierten
Grundstückszustand (Bodenrichtwertgrundstück). Immobilienrichtwerte sind aus Kaufpreisen
abgeleitete durchschnittliche Lagewerte für Immobilien bezogen auf ein für diese Lage
typisches Normobjekt für die Objektarten Wohnungseigentum sowie für Ein- und
Zweifamilienhäuser. Sie sind bezogen auf den Quadratmeter Wohnfläche des Normobjektes.

Auskünfte über die Richtwerte erteilt die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im
Kreishaus in 53721 Siegburg, Kaiser-Wilhelm-Platz 1, während der üblichen
Geschäftszeiten.

Siegburg, den 02.03.2026
gez. Martin Kütt
Vorsitzender des Gutachterausschusses

Der Gutachterausschuss für
Grundstückswerte im Rhein-Sieg-Kreis
und in der Stadt Troisdorf
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Bezirksregierung Köln Köln, den 17.02.2026
Dezernat 33 Zeughausstr. 2 - 8
-Ländliche Entwicklung, Bodenordnung- 50667 Köln

Tel.: 0221 147-2033
Flurbereinigung Mondorf
Az. 33.44 - 5 16 02 -

Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung

Im Flurbereinigungsverfahren Mondorf werden hiermit gemäß § 32 des
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794), die Ergebnisse
der Wertermittlung für die dem Flurbereinigungsverfahren auf Grund des 6.
Änderungsbeschlusses vom 12.08.2024 unterliegenden Flurstücke so festgestellt, wie sie in
der Zeit vom 12.01.2026 bis zum 23.01.2026 bei der Bezirksregierung Köln, Dienstgebäude
Scheidtweilerstr. 4, 50933 Köln ausgelegen haben und von Bediensteten der
Bezirksregierung Köln erläutert worden sind.

Gründe

Die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung ist gemäß § 32 FlurbG zulässig und
gerechtfertigt.
Damit alle Teilnehmer im Flurbereinigungsverfahren Mondorf mit Land von gleichem Wert
abgefunden werden können, ist der Wert der von ihnen in das Verfahren eingebrachten alten
Grundstücke in der Weise ermittelt worden, dass der Wert der Grundstücke jedes
Teilnehmers im Verhältnis zum Wert aller Grundstücke des Flurbereinigungsgebietes
bestimmt wurde (§ 27 ff. FlurbG).
Die Nachweise über die Ergebnisse der Wertermittlung für die dem Verfahren aufgrund des
6. Änderungsbeschlusses unterliegenden Flurstücke haben zur Einsichtnahme für die
Beteiligten ausgelegen und sind von Bediensteten der Bezirksregierung Köln erläutert
worden.
Die grundbuchmäßigen Eigentümer wurden über die vorgenommene Bewertung ihrer
Grundstücke durch Übersendung des vorläufigen Flurstücksnachweises -Alter Bestand-
unterrichtet.
Einwendungen gegen die Bewertung sind von den Beteiligten nicht erhoben worden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats Widerspruch unter Angabe des
Aktenzeichens erhoben werden bei der

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33
50667 Köln.

Hinweis:
Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden sollte, würde deren
Verschulden der vollmachtgebenden Person zugerechnet werden.

Im Auftrag

gez. Rosenberg

Rosenberg
Regierungsvermessungsdirektorin
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Der Inhalt der o. a. Bekanntmachung wird auch auf der Internet-Seite der Bezirksregierung Köln
https://url.nrw/flurbereinigungsverfahren veröffentlicht.

Allgemeine Hinweise zum Datenschutz für den Geschäftsbereich der Bezirksregierung Köln sowie
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Flurbereinigungsverfahren sind zu
finden unter:
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/flurbereinigungsverfahren
Auf Wunsch werden diese Informationen gerne auch barrierefrei zur Verfügung gestellt.

Jagdgenossenschaft für den Gemeinschaftlichen Jagdbezirk
Bornheim

- Körperschaft des öffentlichen Rechts –
Geschäftsstelle: Breniger Strasse 21,53332 Bornheim

Tel.:01577 3870797

 Bekanntmachung

Nach dem Beschluss der Genossenschaftsversammlung vom 1.4.1976 wird der
Reinertrag der Jagdnutzung aus den Jagdjahren 1975 und folgende nicht an die
einzelnen Jagdgenossen nach dem Verhältnis des Flächeninhalts ihrer beteiligten
Grundfläche ausgezahlt, sondern bis zu einem gegenteiligen Beschluss für
gemeinsame Zwecke in den einzelnen Ortschaften verwendet.

Dieser Beschluss wurde in den Genossenschaftsversammlungen am 15.03.2010, 19.03.2014,
21.02.2018, 03.03.2022 und 24.02.2026 unter der Maßgabe bestätigt, dass der Reinertrag aus
der Jagdnutzung für den Teilverpachtungsbezirk Rösberg der Rücklage der
Jagdgenossenschaft zugeführt wird.

Aufgrund der hohen Wildschadensersatzzahlungen, die die Jagdgenossenschaft in den
vergangenen Jahren im TVB Rösberg zahlen musste, ist in der
Jagdgenossenschaftsversammlung am 05.12.2024 beschlossen worden, dass keine
Auszahlungen an die Ortsbauernschaften erfolgen, bis jeweils zum Ende des Jagdjahres eine
Rücklage in Höhe von 35.000 € gebildet ist. Das ist im laufenden Jagdjahr nicht der Fall.
Deshalb wird im Jagdjahr 2026/27 keine Auszahlung vorgenommen.

Diese Beschlüsse werden hiermit auf Grund des § 10 Abs. 3 des Bundesjagdgesetzes
hinsichtlich des Reinertrages aus der einkommenden Jagdpacht für das Jagdjahr 2026/27
bekannt gemacht.

Bornheim, den 03.03.2026

Im Auftrag
gez. Gottfried Siebertz
(Geschäftsführer)


